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AZA 3780 Gstaad
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Gemeinde Saanen

Bau- und 
Gastgewerbepublikation
Baugesuchsteller: Andante AG, Pro-
menade 54, 3780 Gstaad, v.d. Chalet-
bau Matti Architektur AG, Rotlistrasse 
1, 3780 Gstaad
Projektverfasser: Chaletbau Matti 
Architektur AG, Rotlistrasse 1, 3780 
Gstaad 
Bauvorhaben: Restaurant Rialto: Um-
nutzung des Lagerraumes im 1. Unter-
geschoss in eine Wein-Lounge sowie 
Einbau von neuen Brandschutztüren 
in den Fluchtwegen
Betriebsart: Öffentlicher Gastgewer-
bebetrieb mit Alkoholausschank (Er-
weiterung der bestehenden Betriebs-
bewilligung)
Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 
bis max. 0.30 Uhr des folgenden Tages
Masse und Bauart: siehe Planunterla-
gen
Standort: Gstaad, Restaurant Rialto, 
Promenade Nr. 54, Parzelle Nr. 380
Baugebiet: Dorfkernzone DK8
Betroffene Schutzzonen, -gebiete 
oder -objekte:
– Gewässerschutzbereich Au

– Ortsbildgestaltungsbereich Gstaad
Auflagestelle: Bauverwaltung Saa-
nen, Gemeindeverwaltung, Schönried-
strasse 8, 3792 Saanen
Einsprachestelle: Regierungsstatthal-
teramt Obersimmental-Saanen, Amt- 
haus, Schönriedstrasse 9, 3792 Saanen
Auflage- und Einsprachefrist: bis und 
mit 7. April 2022
Es wird auf die aufgelegten Gesuchs-
akten verwiesen. Profile werden keine 
aufgestellt (Bauvorhaben im Innern 
des bestehenden Gebäudes).
Einsprachen und Rechtsverwahrun-
gen: Einsprachen und Rechtsverwah-
rungen sind bei der Einsprachestelle 
schriftlich und begründet innerhalb 
der Auflagefrist einzureichen.
 Der Regierungsstatthalter von
 Obersimmental-Saanen: M. Teuscher

Baugesuch Nr. 2021-119

Baugesuchsteller: Adam Said, v.d. 
Gehret Design GmbH, Gewerbestrasse 
19, 3784 Feutersoey
Projektverfasser: Gehret Design 
GmbH, Gewerbestrasse 19, 3784 Feu-
tersoey
Bauvorhaben: Abbruch und Wieder-
aufbau des Schatthauses, auf Saanen 
GBB Nr. 659, Cheseryplatz 7, 3780 
Gstaad
Ort: 3780 Gstaad
Strasse/Nr.: Cheseryplatz 7
Parzelle: 659
Nutzungszone: Hotelzone
Nutzungsart: Gewerbliche Nutzung, 
Wohnen
Einsprachefrist: vom 8. März bis 7. 
April 2022
Auflageort: Bauverwaltung Saanen
Gesuchsakten und Profile: Es wird 
auf die aufgelegten Gesuchsakten so-
wie auf die aufgestellten Profile ver-
wiesen.
Einsprachen: Einsprachen und 
Rechtsverwahrungen sind innerhalb 
der Einsprachefrist an die Bauverwal-
tung, 3792 Saanen, einzureichen.
Saanen, 8. März 2022

Einwohnergemeinde Saanen
Bauverwaltung

Bau- und Ausnahme- 
gesuch Nr. 2022-005

Baugesuchsteller: Konstantinos & 
Kalliopi Rodopoulou, v.d. Fend & Part-
ner AG, Architektur & Projektmanage-
ment, Hindergässli 7, 3792 Saanen
Projektverfasser: Fend & Partner AG, 
Architektur & Projektmanagement, 
Hindergässli 7, 3792 Saanen
Bauvorhaben: Erstellung einer Brüs-
tung zur Hauptstrasse und geringfü-
gige Anpassungen der Vorplatzober-
flächen, auf Saanen GBB Nr. 5492, 
Schönriedstrasse 102, 3778 Schönried
Ort: 3778 Schönried
Strasse/Nr.: Schönriedstrasse 102
Parzelle: 5492

Nutzungszone: Landwirtschaftszone
Ausnahmen: 
– Art. 24ff RPG, Bauvorhaben ausser-

halb der Bauzone 
– Art. 80ff SG, Unterschreitung Stras-

senabstand
Einsprachefrist: vom 1. März bis 31. 
März 2022
Auflageort: Bauverwaltung Saanen
Einsprachen: Einsprachen und Rechts- 
verwahrungen sind innerhalb der Ein-
sprachefrist an die Bauverwaltung, 
3792 Saanen, einzureichen.
Gesuchsakten: Es wird auf die auf-
gelegten Gesuchsakten verwiesen.
Lastenausgleich: Begriff des Lasten-
ausgleichs (Art. 30 BauG): Nutzt ein 
Grundeigentümer einen Sondervorteil, 
der ihm durch eine Ausnahmebewilli-
gung oder sonst wie in wesentlicher 
Abweichung von den örtlichen Bauvor-
schriften zulasten eines Nachbarn 
eingeräumt ist, so hat er diesen Nach-
barn zu entschädigen, wenn die Beein-
trächtigung erheblich ist. Gemäss Art. 
31 BauG sind Lastenausgleichsbegeh-
ren innerhalb der Einsprachefrist an-
zumelden.
Saanen, 1. März 2022

Einwohnergemeinde Saanen
Bauverwaltung

Bau- und Ausnahme-
gesuch Nr. 2021-155

Baugesuchsteller: Weggenossen-
schaft Grienbrücke-Löweli, v.d. Hel-
mut Raaflaub-Wälti, Löweliweg 10, 
3783 Grund b. Gstaad
Projektverfasser: Ingenieurbüro 
Weissen, Hinterseestrasse 27, 3782 
Lauenen b. Gstaad
Bauvorhaben: Sanierung und Verstär-
kung Grienbrücke: Sanierung Brücken-
widerlager, Ersatz Stahlträger und 
Holzbohlen, Erstellen einer temporä-
ren Notbrücke während der Bauzeit
Ort: 3783 Grund b. Gstaad
Strasse/Nr.: Löweliweg
Parzellen: 4060, 1577, 1715
Nutzungszone: Landwirtschaftszone
Nutzungsart: Erschliessungsanlagen
Schutzzone, Schutzgebiet: Gewäs-
serraum
Ausnahmen: 
– Art. 24ff RPG, Bauvorhaben ausser-

halb der Bauzone
– Art. 48 WBG, Unterschreitung Ge-

wässerraum
– Art. 21 Abs. 1 NHG, Eingriff in die 

Ufervegetation
Einsprachefrist: vom 1. März bis 31. 
März 2022
Auflageort: Bauverwaltung Saanen
Einsprachen: Einsprachen und 
Rechtsverwahrungen sind innerhalb 
der Einsprachefrist an die Bauverwal-
tung, 3792 Saanen, einzureichen.
Gesuchsakten und Profile: Es wird 
auf die aufgelegten Gesuchsakten so-
wie auf die Verpflockung verwiesen.
Lastenausgleich: Begriff des Lasten-
ausgleichs (Art. 30 BauG): Nutzt ein 
Grundeigentümer einen Sondervorteil, 
der ihm durch eine Ausnahmebewilli-
gung oder sonst wie in wesentlicher 
Abweichung von den örtlichen Bauvor-
schriften zulasten eines Nachbarn 
eingeräumt ist, so hat er diesen Nach-
barn zu entschädigen, wenn die Beein-
trächtigung erheblich ist. Gemäss Art. 
31 BauG sind Lastenausgleichsbegeh-
ren innerhalb der Einsprachefrist an-
zumelden.
Saanen, 1. März 2022

Einwohnergemeinde Saanen
Bauverwaltung 

Bau- und Ausnahme-
gesuch Nr. 2022-026

Baugesuchsteller: Wilhelm Aegerter, 
Saaliweg 9, 3778 Schönried
Projektverfasser: Germann Archi-
tektur AG, Dorfstrasse 60, 3778 Schön-
ried
Bauvorhaben: Sanierung vom beste-
henden Gebäude mit Umnutzung von 
Lager- zu einem Verarbeitungsraum 
im Obergeschoss, welcher zur Gewin-
nung und Verarbeitung von Bienenho-
nig verwendet wird. Neuanschlüsse 
Werkleitungen.
Ort: 3778 Schönried
Strasse/Nr.: Saaliweg 9b

Parzelle: 7140
Nutzungszone: Landwirtschaftszone
Nutzungsart: Umnutzung nicht land-
wirtschaftliche Ökonomiebaute
Ausnahme: Art. 24ff RPG, Bauvorha-
ben ausserhalb der Bauzone
Einsprachefrist: vom 1. März bis 31. 
März 2022
Auflageort: Bauverwaltung Saanen
Einsprachen: Einsprachen und Rechts- 
verwahrungen sind innerhalb der Ein-
sprachefrist an die Bauverwaltung, 
3792 Saanen, einzureichen.
Gesuchsakten: Es wird auf die auf-
gelegten Gesuchsakten verwiesen.
Lastenausgleich: Begriff des Lasten-
ausgleichs (Art. 30 BauG): Nutzt ein 
Grundeigentümer einen Sondervorteil, 
der ihm durch eine Ausnahmebewilli-
gung oder sonst wie in wesentlicher 
Abweichung von den örtlichen Bauvor-
schriften zulasten eines Nachbarn 
eingeräumt ist, so hat er diesen Nach-
barn zu entschädigen, wenn die Beein-
trächtigung erheblich ist. Gemäss Art. 
31 BauG sind Lastenausgleichsbegeh-
ren innerhalb der Einsprachefrist an-
zumelden.
Saanen, 1. März 2022

Einwohnergemeinde Saanen
Bauverwaltung

Bau- und Ausnahme-
gesuch Nr. 2022-016

Baugesuchsteller: Hans Peter Dän-
zer, Sewli 1092, 1657 Abländschen
Projektverfasser: Steiger Ingenieure 
+ Planer AG, André Steiger, Mauren-
gässli 3, 3775 Lenk im Simmental
Bauvorhaben: Der bestehende Karr-
weg, welcher ein Wohnhaus und zwei 
Scheunen sowie Wies- und Weideland 
erschliesst, ist sehr steil und schlecht 
im Gelände integriert. Mit einer Teil-
verlegung des Weges soll die Steigung 
und die Einbettung in die örtliche To-
pografie optimiert werden.
Ort: 1657 Abländschen
Strasse/Nr.: Moseragratstrasse
Parzelle: 1515
Nutzungszone: Landwirtschaftszone
Nutzungsart: Umgebungsgestaltung, 
Erschliessung, landwirtschaftliche 
Ökonomiebaute
Ausnahmen: 
– Art. 24 RPG, nichtlandwirtschaftli-

che Bauten ausserhalb der Bauzone
– Art. 5ff WaG, Rodung und Ersatz-

aufforstung
– Art. 17 WaG und Art. 25ff KWaG, 

Unterschreitung gesetzlicher Wald-
abstand

Einsprachefrist: vom 1. März bis 31. 
März 2022
Auflageort: Bauverwaltung Saanen
Einsprachen: Einsprachen und 

Rechtsverwahrungen sind innerhalb 
der Einsprachefrist an die Bauverwal-
tung, 3792 Saanen, einzureichen.
Gesuchsakten: Es wird auf die auf-
gelegten Gesuchsakten verwiesen.
Lastenausgleich: Begriff des Lasten-
ausgleichs (Art. 30 BauG): Nutzt ein 
Grundeigentümer einen Sondervorteil, 
der ihm durch eine Ausnahmebewilli-
gung oder sonst wie in wesentlicher 
Abweichung von den örtlichen Bauvor-
schriften zulasten eines Nachbarn 
eingeräumt ist, so hat er diesen Nach-
barn zu entschädigen, wenn die Beein-
trächtigung erheblich ist. Gemäss Art. 
31 BauG sind Lastenausgleichsbegeh-
ren innerhalb der Einsprachefrist an-
zumelden.
Saanen, 1. März 2022

Einwohnergemeinde Saanen
Bauverwaltung

Baugesuch Nr. 2021-104.002

Projektänderung nach Art. 43 BewD

Baugesuchsteller: Gaurav Burman, 
v.d. Kleger & Koller Architekten AG/
SIA, Oberdorfstrasse 9, 3792 Saanen
Projektverfasser: Kleger & Koller 
Architekten AG/SIA, Oberdorfstrasse 
9, 3792 Saanen
Bauvorhaben: Abbruch und Neubau 
eines Mehrfamilienhauses mit einer 
Einstellhalle und Garageneinfahrt, 
auf Saanen GBB-Nr. 242, Lauenen-
strasse 5, 3780 Gstaad. 
Projektänderung 2021-104.001 um-
fasst im Wesentlichen: Verschiebung 
der Einfahrt Einstellhalle sowie An-
passungen im Untergeschoss. Projekt-
änderung 2021-104.002 umfasst im 
Wesentlichen: Anpassung der Ein-
fahrt/Einstellhallenrampe, Grund-
rissanpassung im Untergeschoss
Ort: 3780 Gstaad
Strasse/Nr.: Lauenenstrasse 5
Parzelle: 242
Nutzungszone: Wohnzone W3b
Nutzungsart: Erschliessung/Par-
kierung
Ausnahme: Art. 80–81 SG, Unter-
schreitung Strassenabstand
Einsprachefrist: vom 1. März bis 31. 
März 2022
Auflageort: Bauverwaltung Saanen
Einsprachen: Einsprachen und 
Rechtsverwahrungen können nur ge-
gen die Inhalte der Projektänderung 
002 eingereicht werden und sind in-
nerhalb der Einsprachefrist an die 
Bauverwaltung, 3792 Saanen, einzu-
reichen.
Gesuchsakten und Profile: Es wird 
auf die aufgelegten Gesuchsakten so-
wie auf die aufgestellten Profile ver-
wiesen.
Lastenausgleich: Begriff des Lasten-

ausgleichs (Art. 30 BauG): Nutzt ein 
Grundeigentümer einen Sondervorteil, 
der ihm durch eine Ausnahmebewilli-
gung oder sonst wie in wesentlicher 
Abweichung von den örtlichen Bauvor-
schriften zulasten eines Nachbarn 
eingeräumt ist, so hat er diesen Nach-
barn zu entschädigen, wenn die Beein-
trächtigung erheblich ist. Gemäss Art. 
31 BauG sind Lastenausgleichsbegeh-
ren innerhalb der Einsprachefrist an-
zumelden.
Saanen, 1. März 2022

Einwohnergemeinde Saanen
Bauverwaltung

Aufruf an die Wald-
besitzer/innen und Holz-
käufer/innen
Um einen Befall durch holzschädigen-
de Insekten und Pilze zu verhindern, 
ist liegendes und geschlagenes Holz, 
insbesondere Nadelholz, im Frühjahr 
rechtzeitig zu entrinden oder aus dem 
Wald abzuführen. 

Das Spritzen von Rundholz im Wald 
gegen Schädlingsbefall soll nur aus-
nahmsweise auf geeigneten Lagerplät-
zen erfolgen und untersteht strengen 
gesetzlichen Vorschriften. Es braucht 
dafür sowohl eine Fachperson mit ei-
ner «Fachbewilligung Wald» als auch 
eine «Anwendungsbewilligung». Die 
zuständige Waldabteilung erteilt die 
Anwendungsbewilligungen und kennt 
die Fachpersonen mit Fachbewilli-
gung. Es wird empfohlen, rechtzeitig 
die erforderlichen Bewilligungen und 
Auskünfte einzuholen. 

In folgenden Zonen ist das Spritzen 
von geschlagenem Holz generell verbo-
ten:
– Grundwasserschutzzonen S1, S2 

und S3
– Zonen über oder an Oberflächenge-

wässern
– Mooren und Riedgebieten
– Hecken und Feldgehölze
– Naturschutzgebieten, wenn die An-

wendung nicht durch den Schutzbe-
schluss oder eine Bewilligung der 
kantonalen Naturschutzbehörde 
ausdrücklich zugelassen ist.

Weitere Auskünfte erteilt das Amt für 
Wald und Naturgefahren des Kantons 
Bern, Laupenstrasse 22, 3008 Bern, 
Tel. 031 636 08 91 (Isabelle Straub).  

Kanton Bern

Jassmeisterschaft 
2022
VORSCHAU Ab kommenden April versu-
chen wir wieder, die traditionellen Alp-
horn- und Coiffeurjassmeisterschaft zu 
starten.

Die Einzelmeisterschaft findet jeweils 
am Mittwoch im Hotel Alphorn Gstaad 
statt, der Coiffeurjass ebenfalls jeweils 
am Mittwoch im Hotel Landhaus Saa-
nen. Die Spielregeln bleiben dieselben. 
Da es sich um ein verkürztes Jahr han-
delt, zählen fünf Resultate für die Fi-
nalteilnahme. Jassbeginn ist jeweils um 
20 Uhr. Wir würden uns freuen, wenn 
wieder möglichst viele den Start zur 
neuen Normalität aufnehmen könnten. 
Alle, die am Kartenspiel Freude haben, 
sind herzlich eingeladen. (Siehe Inse-
rat) HEINZ BRAND, JASSLEITER

Zwei verletze 
Autolenker nach 
Kollision
NACHBARSCHAFT Am frühen Freitag-
abend, 4. März hat sich in Blankenburg 
ein Verkehrsunfall zwischen zwei Autos 
ereignet. Beide Lenker wurden dabei 
verletzt und ins Spital gebracht.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein 
Autolenker von der Lenk herkommend 
in Richtung Blankenburg, als sein Auto 
aus noch zu klärenden Gründen auf die 
Gegenfahrbahn geriet und seitlich-
frontal mit einem entgegenkommenden 
Auto kollidierte. In der Folge geriet der 
aus der Lenk herkommende Autolen-
ker ab der Strasse in das angrenzende 
Wiesland und kollidierte dort mit einem 
Strommast, wo das Fahrzeug schliess-
lich auf der Seite liegend zum Stillstand 
kam. Der entgegenkommende Lenker 
geriet auf seiner Seite der Strasse 
ebenfalls in das angrenzende Feld. Bei-
de Lenker wurden verletzt, durch Dritt-
personen betreut und durch ein ausge-
rücktes Ambulanzteam nach der medi-
zinischen Erstversorgung ins Spital ge-
fahren. Für die Dauer der Unfallarbeiten 
musste der betreffende Strassenab-
schnitt zuerst total gesperrt und dann 
der Verkehr wechselseitig geführt wer-
den, wofür die Feuerwehr Zweisimmen 
im Einsatz stand. Weiter kümmerten sie 
sich um die Bindung von ausgelaufenen 
Flüssigkeiten. Beide Autos erlitten Total-
schaden und mussten mit einem Kran 
geborgen und abgeschleppt werden.

Zur Klärung der Umstände des Un-
falls sind durch die Kantonspolizei 
Bern Ermittlungen aufgenommen wor-
den. PKB

Gelungener erster Gstaad Airport Cup
SPORT Bei wolkenlosem Wetter und 
besten Bedingungen fand am vergange-
nen Mittwoch zum ersten Mal der Gstaad 
Airport Cup in Zusammenarbeit mit dem 
Skiclub Saanen statt.

Zur Abwechslung im Rennkalender 
wurde ein Kombirace am Eggli in Saa-
nen gesteckt. Die Mini-JO-Kinder wur-
den vom Pistenrand und vom Zielge-
lände beim Restaurant North Pole an-
gefeuert.

Egal wie das Rennen schliesslich 
ausging, die Teilnahme hat sich alle-
mal gelohnt, erhielt doch jedes Kind 
einen Goodiebag mit tollen Preisen. 
Die Podestfahrer erhielten unter an-
derem einen Gutschein der Air-Gla-
ciers.

Es war ein sehr gelungener Anlass 
mit vielen strahlenden Gesichtern und 
tatkräftigem Einsatz aller Helfer:in-
nen auf und neben der Piste. Der Ski-
club Saanen blickt gemeinsam mit 
dem Gstaad-Airport-Team auf eine 
weitere Ausgabe in der nächsten Sai-
son.  SKICLUB SAANEN/SELINA KURMANN Mädchen 2015 Knaben 2011

LESERBRIEF Grossratswahlen Kanton Bern vom 27. März

Hans Schär wieder in den Grossrat
Wir wählen Hans Schär wieder in den 
Grossrat, weil er:
– mit einer starken Stimme das Saa-

nenland und das ganze Berner Ober-
land vertritt. 

– unsere volkswirtschaftliche Ent-
wicklung von Tourismus, Landwirt-
schaft, Gewerbe und Dienstleistung 
kennt, unterstützt und weiterbringt.

– politische Erfahrung auf Gemeinde- 
und Kantonsebene mitbringt und 
weiterhin gezielt einbringen wird.

– mit Hartnäckigkeit wirkungsvoll sei-
ne Anliegen vorbringt, aber dennoch 
kompromissbereit und fair politi-
siert.

– für eine korrekte und angemessene 
Anpassung der amtlichen Liegen-
schaftswerte im Saanenland und in 
ganzen Kanton eintritt.

– eine liberale Grundhaltung vertritt, 
aber dennoch die soziale Verantwor-
tung der öffentlichen Hand zielge-
richtet anerkennt und unterstützt.

– sich für eine zahlbare Gesundheits-
versorgung einsetzt.

– seine profunden Kenntnisse im Fi-

nanzwesen in allen Bereichen ein-
bringen kann und die Geschäfte ge-
nau analysiert und prüft, auch un-
abhängig von Parteiparolen.

– für lösungsorientierte liberale, bür-
gerliche Politik steht.

– als Elektrounternehmer mit über 30 
Mitarbeitenden einen wichtigen Bei-
trag als Patron geleistet hat.

– sich für eine nachhaltige und um-
weltschonende Energiestrategie ein-
setzt. 

– durch seinen Einsatz in Politik, Wirt-
schaft, aber auch in vielen ortsan-
sässigen Vereinen bestens vernetzt 
ist.

– volksnah und bodenständig geblie-
ben ist.

– als gebürtiger Trueber(-Bueb) die 
Anliegen von Rand- und Bergregio-
nen bestens kennt und verteidigt.

– als früherer Leistungssportler im 
OL, Langlauf und Langstreckenlauf, 
aber auch als Breitensportler und 
Sportkamerad in mehreren Vereinen 
als angenehmer, geselliger Kamerad 
und Freund mitmacht.

– seine Verbundenheit zum Saanen-
land, aber auch zum angrenzendem 
Simmental und dem ganzen Ober-
land täglich spürbar macht.

– Land und Leute kennt, einer von 
«uns» ist.

… und wir uns durch Hans Schär in 
Bern vertreten fühlen.

Die Auflistung zur Begründung einer 
Wiederwahl von Hans Schär könnte 
noch beliebig erweitert werden. Des-
halb setzen wir Hans Schär zweimal 
(kumuliert) auf die Wahlliste zusam-
men mit der weiteren Kandidatin und 
den Kandidaten aus dem Saanenland 
auf der Liste der FDP die Liberalen: 
Philipp Bigler, Heidi Gafner und Louis 
Lanz.

Wer die Wahlliste der FDP die Libe-
ralen vom Oberland unverändert ein-
reicht, tut dies mit seiner grösstmögli-
chen Stimmkraft.
 WERNER REICHENBACH, GSTAAD,
 MIT VIELEN FREUNDEN UND KAMERADEN VON HANS SCHÄR

Bürgerliche Politik 
mit sozialer
Verantwortung

Grossratswahlen 
Liste 13

Freiheit, Solidarität, 
Verantwortung

Matthias 
Matti

Zweisimmen

Alfred
Luginbühl
Krattigen

Andreas
Jost

Bönigen

Karin 
Stucki

Reichenbach

Dominik
Luginbühl
Krattigen

René
Mäder

Kandersteg

Daniel
Banholzer

Innertkirchen

Therese 
Wirz

Brienz

Sonja
Kurth

Zweisimmen

Patrick
Jost

Kandersteg

Marianne
Schlapbach

Spiez
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